
Stücks, die darauf ruhenden Lasten und Abgaben so
wie über bestehende Mitbenutzungsrechte oder Nut
zungsverhältnisse (§300 ZGB). Der ? Erbe ist be
rechtigt, von jedem Besitzer von Nachlaßgegenstän
den Auskunft über deren Umfang und Verbleib zu 
verlangen (§ 399 Abs. 2 ZGB).
In welcher Form Auskünfte zu erteilen sind, hängt 
von ihrem Inhalt und Zweck ab und kann auch ver
einbart werden. Sofern nicht schriftliche Auskunft 
vorgeschrieben oder vereinbart ist (z. B. Aufstellung 
und Vorlage eines Verzeichnisses), genügt in der Re
gel mündliche Darlegung. Erforderlich kann aber 
z. B. auch sein, dem Berechtigten die Besichtigung 
einer Sache oder Einsichtnahme in / Urkunden zu 
gestatten. Entzieht sich der Verpflichtete seiner A., 
kann der Berechtigte seinen Anspruch auf Aus
kunftserteilung gerichtlich durchsetzen.
Eine A. obliegt auch staatlichen Organen und Be
trieben, wenn sie vom Gericht zu Beweiszwecken 
oder im Rahmen der / Vollstreckung um Auskünfte 
ersucht werden (§33 Abs. 2, § 53 Abs. 1, § 95 ZPO). 
Auch der / Schuldner ist in der Vollstreckung auf 
Verlangen des Sekretärs verpflichtet, Auskunft über 
seine wirtschaftlichen Verhältnisse zu geben und ein 
Vermögensverzeichnis vorzulegen. Die Staatsan
waltschaft kann im Rahmen der / Allgemeinen Ge
setzlichkeitsaufsicht von jedermann Auskünfte for
dern. / Informations- und Beratungspflicht

Auslagen im gerichtlichen Verfahren - bei der Vor
bereitung und Durchführung eines Verfahrens in 
Strafsachen entstehende Aufwendungen des Staats
haushalts, soweit sie ЗМагк übersteigen, sowie not
wendige Auslagen eines am Verfahren Beteiligten. 
Zu den Auslagen des Staatshaushalts gehören vor al
lem die Entschädigung von / Zeugen, / Kollektiv
vertretern, Sachverständigen und bestellten Vertei
digern. Notwendige Auslagen eines am Verfahren 
Beteiligten sind z. B. die Kosten des vom Angeklag
ten gewählten Verteidigers oder des Rechtsanwalts 
des Geschädigten oder / Reisekosten (§ 362 Abs. 2 
bis 4 StPO). Gerichtsgebühren werden nicht berech
net. Wer A. in welcher Höhe zu tragen hat, bestimmt 
das Gericht in seiner das Verfahren abschließenden 
Entscheidung.

Ausländer-Personen, die eine andere / Staatsbür
gerschaft als diejenige des Aufenthaltsstaates haben. 
Innerstaatliches Recht setzt vielfach Bürger anderer 
Staaten und / Staatenlose gleich und bezeichnet 
beide Gruppen als A. Die A.rechtsstellung ist zeit
lich und räumlich durch den Aufenthalt begrenzt und 
wird von der Territorialhoheit des Aufenthalts- und 
der Personalhoheit des Heimatstaates bestimmt. 
Allgemeine völkerrechtliche Regeln und Grundsät
ze zur Rechtsstellung von A. verankern die Pflicht 
der Staaten zur Achtung der Menschenrechte und 
das Diskriminierungsverbot. Bi- oder multilaterale 
Verträge (z.B. Konsular- und Rechtshilfe Verträge) 
bestimmen die Rechtsstellung von A. näher und räu
men ihnen auf der Grundlage der Gegenseitigkeit im 
Gastland entweder das nationale, das Meistbegünsti- 
gungs- oder ein spezielles Regime vertraglich festge-
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legter Rechte ein. Jeder Staat trifft seine souveräne 
Entscheidung über die Einreise von A. in sein Staats
gebiet und ihren Aufenthalt. Er verpflichtet sich, 
den eingereisten A. als Rechtssubjekt anzuerken
nen, ihm Rechtsschutz zu gewähren sowie das 
Schutzrecht des Heimatstaates zu respektieren. Ge
mäß §4 Ausländergesetz vom 28. Juni 1979 (GBl. I 
1979 Nr. 17 S. 149) räumt die DDR allen A. die glei
chen Rechte wie DDR-Bürgern ein, soweit deren 
Ausübung nicht an die DDR-Staatsbürgerschaft ge
bunden ist, wie z.B. das Wahlrecht. Verletzen A. die 
Rechtsordnung des Gastlandes, können sie rechtlich 
zur Verantwortung gezogen und (oder) ausgewiesen 
{/ Ausweisung) werden. Bestimmte Gruppen von 
A. genießen entsprechend völkerrechtlichen Kon
ventionen über konsularische und diplomatische Be
ziehungen Privilegien und / Immunität.

Auslandsaufenthalt / Rechtsschutz bei Aufenthalt 
außerhalb der DDR z1 Sozialversicherungsschutz 
bei Auslandsaufenthalt

Auslegung - Methode zur Ermittlung des Inhalts und 
der gesellschaftlichen Zielsetzung von Rechtsnor
men. Die A. ist eine notwendige Bedingung, um 
Rechtsnormen, die als allgemeiner Verhaltensmaß
stab abstrakt gefaßt sein müssen, der / sozialisti
schen Gesetzlichkeit und / Gerechtigkeit gemäß 
wirksam an wenden zu können; mit ihr wird wesent
lich ein einheitliches, dem staatlichen Willen des 
Rechtsetzers entsprechendes Verständnis der 
Rechtsnormen erreicht. A. ist grundsätzlich bei je
der Rechtsanwendung Rechtsverwirklichung) 
erforderlich; es ist deshalb falsch, in ihr ein Mittel zur 
Behebung eventuell ungenügender oder mangelhaf
ter Regelungsqualität von Rechtsnormen zu erblik- 
ken. Die A. kann in bestimmtem Umfang der Tatsa
che Rechnung tragen, daß sich die vom Regelungs
umfang der Rechtsnorm erfaßten gesellschaftlichen 
Verhältnisse während deren zeitlicher Geltungsdau
er mehr oder weniger stark verändern; jedoch findet 
die A. in der sozialistischen Rechtsordnung ihre ab
solute Grenze im Wortlaut des Gesetzes. Wissen
schaft und Praxis haben für die A. verschiedene Me
thoden entwickelt, z. B. die erkenntnistheoretische, 
logische, semantische, gesetzessystematische und hi
storische A. Besonders bedeutsam ist der soziale 
Aspekt der A., weil Rechtsnormen nicht aus sich 
selbst heraus zu verstehen sind. Ohne die gesell
schaftlichen Bedingungen und Ursachen zu begrei
fen, die den Gesetzgeber veranlaßten, die auszule
genden Normen zu erlassen oder weiter in Geltung 
zu halten, ist ihre A. nicht möglich. Dies ist ein un
verrückbarer Grundsatz einer auf dialektisch-mate
rialistischem Rechtsverständnis aufbauenden A.
Die Ergebnisse der A. von Rechtsnormen sind ver
bindlich, wenn sie in Rechtsetzungsakte oder in spe
zielle A.beschlüsse {/ Volkskammer der DDR) auf
genommen wurden; sie gelten für den Einzelfall, 
wenn sie in einer verbindlichen staatlichen Rechtsan-

45


	Auslegung


